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In dem Verfahren BSG 16/14-H S

— Antragsteller —

gegen

Piratenpartei Deutschland, vertreten durch die komissarische Vertreteung,
— Antragsgegnerin —

sowie hilfsweise gegen

, , und , jeweils unter der Adresse
— Antragsgegner —

wegen Bestellung einer kommissarischen Vertretung des Bundesverbandes

hatdasBundesschiedsgericht inder Sitzungam22.05.2014durchdieRichter FlorianZumkeller-Quast,
Claudia Schmidt, Daniela Berger, Georg von Boroviczeny, Lara Lämke und Benjamin Siggel entschie-
den:

Die Anträge werden abgewiesen

I. Sachverhalt

Am 16.03.2014 traten drei Mitglieder des Bundesvorstandes zurück. In einem Blogbeitrag erklärten
die verbleibenden Mitglieder des Bundesvorstandes, dass sie nun laut der Satzung der Piratenpar-
tei handlungsunfähig seien und beschlossen mit dem Beschluss Nr. 3985 , , und
zur kommissarischen Vertretung des Bundesvorstandes zu ernennen. Am 17.03.2014 erfolgte mit dem
Beschluss Nr. 4006 die Bestellung von in den „kommissarischen BuVo“.

Am 25.03.2014 erhobt der Antragsteller Klage. Er bemängelte die Bezeichnung „kommissarischer Bu-
Vo“ und führte an, dass es einen solchen nicht gebe, sondern nur eine „kommissarische Vertretung“.

Der Antragssteller ist der Au�assung, dass der Bundesvorstand seinen Aufgaben nicht nachkommen
kannund somit ein Fall des § 9aAbs. 11 Alt. 2 Bundessatzung vorläge, dader Bundesvorstandüber kein
vom Parteitag gewähltes für Finanzangelegenheiten zuständiges Mitglied verfüge. Er ist der Ansicht,
die in Beschluss Nr. 4007 beschlossene Zuweisung des Bereiches „Finanzen und Personal“ an
reichenicht ausundsei zudemüberhauptnicht zulässig, dadiesePositionverpflichtendvomParteitag
zu wählen sei und gerade dies nicht vorliege, da explizit nur der zurückgetretene Schatzmeister vom
Bundesparteitag mittels Wahl mit dieser Aufgabe betraut worden sei. Zudem ermangele es der Partei
an hauptamtlichen Mitarbeitern. Somit sei keine nach § 25 Abs. 1 PartG zur Annahme von Spenden
berechtigte Person mehr vorhanden, auch daher läge ein Fall des § 9a Abs. 11 Alt. 2 Bundessatzung
vor.

Der Antragssteller führt zudem aus, dass die Bestellung der komissarischen Vertretung ein Insichge-
schä� nach § 181 BGB bzw. §§ 28, 34 BGB darstelle und daher nichtig sei.

http://verwaltung.piratenpartei.de/issues/3985
http://verwaltung.piratenpartei.de/issues/4006
http://verwaltung.piratenpartei.de/issues/4007
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Desweiteren lägen laut Antragsteller geeignete Angebote für Hallen vor, die eine frühere Ladungmög-
lich machten, die Antragsgegnerin nutze allerdings nicht die satzungsmäßig gebotenenen Kriterien
zur Auswahl und verzichte auf eine zügige Ladung, die aber aufgrund des satzungsmäßigen Gebots
der Unverzüglichkeit in § 9a Abs. 10 S. 3 Bundessatzung einzuhalten sei.

Auch führt der Antragsteller aus, dass der Europawahlkampf kein geeignetes Kriterium sei und zudem
die Außenwahrnehmung der Partei durch den Vorstand und nicht durch die Kandidierenden geprägt
sei.

Der Antragssteller beantragte

I. festzustellen, dass die Geschä�sführung beim dienstältesten Landesvorstand liege, hilfsweise

a) festzustellen, dass nicht der Bundesvorstand, sondern seine kommissarische Vertretung
die Partei nach innen und außen vertrete

b) festzustellen, dass bislang eine kommissarische Vertretung nicht wirksam bestellt worden
sei beziehungsweise hilfsweise festzustellen, dass der Bundesvorstand derzeit keine Be-
schlüsse fassen kann, sofern diese nicht der Vorbereitung eines außerordentlichen Bunde-
sparteitags mit Vorstandswahlen dienen.

c) festzustellen, dass die kommissarische Vertretung auf die zurWeiterführung der laufenden
Geschä�e erforderlichenHandlungenbeschränkt sei, hilfsweise, dass dies für denBundes-
vorstand, hilfsweise für die von diesem bestellte kommissarische Vertretung gelte.

II. festzustellen, dass Beschlüsse Nr. 3985 und Nr. 4006 des Bundesvorstandes nichtig seien

III. festzustellen, dass eine Einladung für einen außerordentlichen Bundesparteitag für einen spä-
teren Termin, insbesondere später als Juni 2014, nur dann nicht satzungswidrig sei, sofern ein
früherer Termin organisatorisch, finanziell und auch ansonstennichtmöglich gewesen sein soll-
te und insbesondere hierfür keine entsprechenden Angebote vorgelegen hätten.

IV. festzustellen,dassdiekommissarischeVertretungdurchdendienstältestenLandesvorstandnach
§9a Abs. 11 Bundessatzung auf den nächst-dienstältesten übergeht, sofern ersterer handlungs-
unfähig im Sinne der Bundessatzung, komplett zurückgetreteten oder neu gewählt worden ist.
Entsprechendes gelte dann auch für diesen zweidienstältesten Landesvorstand.

V. die Geschä�sführung der Piratenpartei Deutschland auf den derzeit dienstältesten Landesvor-
stand Bremen, hilfsweise auf den Landesvorstand Nordrhein-Westfalen zu übertragen.

VI. festzustellen, dassdieOrganisationdes außerordentlichenBundesparteitagesnurnachdenKri-
terien eines zeitnahen, finanziell akzeptablen und geeigneten Veranstaltungsortes zu planen
und unmittelbar nach dem Finden eines geeigneten Veranstaltungsortes die Einberufung zu be-
treiben ist.

VII. sinngemäß festzustellen, dass
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a) die Ablehnung von Angeboten für eine frühere Austragung des außerordentlichen Bunde-
sparteitags nur stichhaltig begründet erfolgen darf, wobei nur die prinzipielle Durchführ-
barkeit unter der Berücksichtigung der Ressourcen der Partei entscheidend, und andere
Gründe, insbesondere etwaige wahlkamp�aktische Gründe, Verfügbarkeit von ehrenamt-
lichen Helfern usw. nur von nachrangiger Bedeutung sind.

b) das frühstmögliche und günstigste, akzeptable Angebot unverzüglich zur Durchführung
des außerordentlichen Bundesparteitags zuwählen sei und unverzüglich dazu eingeladen
werdenmüsse.

c) eineEinberufungeinesordentlichenBundesparteitagesalleindurchden„kommissarischen
Bundesvorstand“ nicht zulässig sei und die Einberufung des außerordentlichen Bundes-
parteitages gemeinsam durch den „kommissarischen Bundesvorstand“ und den dienstäl-
testen Landesvorstand Bremen zu erfolgen habe.

d) indievorläufigeTagesordnungdesaußerordentlichenBundesparteitags, insbesonderedie-
jenige zur Einberufung, keine Tagesordnungspunkte aufgenommen werden dürfen,

aa) die direkten Einfluß auf die Neuwahl des Bundesvorstandes haben.
bb) die die zeitgemäße Neuwahl des Bundesvorstandes gefährden.

Die Antragsgegnerin trug vor, sie halte die Anträge zu I.a), I.b), II. und IV. für unbegründet und verweist
auf das Urteil des Bundesschiedsgerichtes, Az. BSG 12/14-H.

Desweiteren führte die Antragsgegnerin aus, dass die nicht sofortige Einberufung zu einem außeror-
dentlichenBundesparteitagdennoch imRahmender satzungsgemäßgebotenenUnverzüglichkeit sei,
da die Piratenpartei derzeit im Europa- und in 11 Bundesländern im Kommunalwahlkampf befindlich
sei und die Organisation eines außerordentlichen Bundesparteitages diesem durch Entzug von Res-
sourcen empfindlich schaden würde. Dabei sei die Beteiligung an Wahlen und die dadurch stattfin-
dendeMitwirkung an der politischenWillensbildung der Bevölkerung eine der Partei durch Gesetz zu-
gewiesene Aufgabe die Vorrang vor der inneren Organisation habe.

Die Antragsgegnerin bestritt zudem, dass die vorgelegten Angebote überhaupt tauglich gewesen wä-
ren, einen Bundesparteitag abzuhalten.

Die Antragsgegnerin beantragte

1. die Anträge abzulehnen.

Am 26.03.2014 stellte der Antragsteller einen Antrag auf Feststellung der Besorgnis der Befangenheit
gegen die Richterin Daniela Berger. Das Bundesschiedsgericht lehnte den Antrag unter Auschluss der
Richterin Daniela Berger undmit der nachgerückten Ersatzrichterin Lara Lämke ab, BSG 16/14-E S.

Am24.04.2014 lehnte das BSGdie Anträge imeinstweiligen Rechtschutz als unzulässig ab, BSG 16/14-E
S.

http://piraten-bsg.de/#1998280203
http://wiki.piratenpartei.de/Datei:BSG_16-14-E-S.pdf
http://wiki.piratenpartei.de/Datei:BSG_16-14-E-S.pdf
http://wiki.piratenpartei.de/Datei:BSG_16-14-E-S.pdf
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Am 30.04.2014 stellte der Anstragsteller einen Antrag auf Feststellung der Besorgnis der Befangenheit
gegen den Richter Markus Gerstel, da er mit zusammen lebe, die vom dem Verfahren direkt per-
sönlich betro�en sei.

II. Entscheidungsgründe

Die Anträge sind teilweise unzulässig. Soweit sie zulässig sind, sind sie jedoch unbegründet.

Im Einzelnen:

Zuständigkeit des Bundesschiedsgerichtes
DasBundesschiedsgericht ist zuständig, dasVerfahren richtet sichgegeneinOrgandesBundesverban-
des, § 6 Abs. 3 Satz 2 SGO, der Antragssteller ist Mitglied der Piratenpartei, § 8 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1
Variante 1 SGO.

Befangenheit des Richters Markus Gerstel
Es liegt eine Besorgnis der Befangenheit gegen den Richter Markus Gerstel vor. Die direkte höchstper-
sönliche Betro�enheit der Lebenspartnerin durch das Verfahren lässt im Gegensatz zur nur indirek-
ten Organbetro�enheit (Mitgliedscha� im Bundesvorstand und der kommissarischen Vertretung) bei
einem objektiven Dritten vernün�ige Zweifel aufkommen, dass Richter Markus Gerstel in der Sache
neutral für oder gegen eine Partei urteilen wird.

Die Ersatzrichterin Lara Lämke rückte daraufhin in das Verfahren nach.

Antrag zu I.
Der Antrag ist unzulässig. Eine Feststellungsklage ist aufgrund ihrer Subsidiarität gegenüber der An-
fechtungsklage nur stattha�, wenn Letztere nicht stattha� ist und es auch nie war, BSG 2013-12-04.

Eine Anfechtung des Bestellungsbeschlusses der kommissarischen Vertretung durch den verbliebe-
nen Bundesvorstand wäre allerdings stattha�. Da mit diesem Beschluss die Geschä�sführung über-
ging und ein Übergang auf den dienstältesten Landesvorstand verhindert wurde, wäre eine Anfech-
tungsklage für den Sachverhalt stattha�.

Falscher Antragsgegner
Selbst bei unterstellter Stattha�igkeit des Antrags würde sich dieser gegen den falschen Antragsgeg-
ner richten. Der Antragsteller benennt gerade die Bundespartei, vertreten durch die kommissarische
Vertretung als Antragsgegner.

Beschließendes Organ war allerdings der Bundesvorstand. Grundsätzlich reicht es zwar, den Rechts-
träger und somit die Bundespartei als Antragsgegner zu nennen, allerdings gibt es hierzu im innerpar-
teilichen Schiedsverfahren gemäß SGO Ausnahmen: Ist der Urheber der Verletzung selbst gemäß SGO
passivlegitimiert, ist dieser zu verklagen, da von diesem die Verletzung ausgeht.

Dies folgt aus der Erwägung, dass die Passivlegimierung aller Organe in der SGO sonst immer zwei
mögliche Antragsgegner erzeugenwürde oder eine nutzlose Regelungwäre und zudem sämtliche Ver-
fahren im Rahmen der SGO immer innerparteilich sind.

http://wiki.piratenpartei.de/Datei:BSG_2013-12-04.pdf
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Soweit also eine Rechts- oder Anspruchsverletzung auf Organhandeln zurückzuführen ist, ist das je-
weilige Organ zwingend die Gegenpartei im Schiedsverfahren.

Auch der hilfsweise Antragsgegner ist vorliegend nicht der korrekte Antragsgegner.

Die Benennung von einzelnen Personen, auch wenn es die derzeitigen Organmitglieder sind, reicht
nicht aus um eine Klage gegen das Organ dazustellen.

Nicht die Personen als einzelne Mitglieder oder Gruppe von Mitgliedern haben die Anspruchs- oder
Rechtsverletzung zu verantworten, sondern das Organ.

Dies folgt aus dem Kontinutätsprinzip, da die Organbesetzung während eines laufenden Verfahrens
sich ändern kann, die Verurteilung der ehemaligen Organmitglieder somit hinterher ins Leere laufen
könnte, gerade etwa bei einer Verpflichtung zu einer Tätigkeit oder einem Unterlassen.

Satzungsgemäße Bestellung und Geschä�sführung durch kommissarische Vertretung
Auch bei zusätzlich unterstelltem korrektem Antragsgegner wäre der Antrag zudem unbegründet.

Das Mitgliedsrecht auf Geschä�sführung durch die satzungsmäßige Vertretung ist nicht verletzt.

DieGeschä�sführungwurde vomdurchRücktritte ehemaliger Vorstandsmitglieder nunhandlungsun-
fähigen Bundesvorstand an die von ihm satzungsgemäß ernannte kommissarische Vertretung über-
geben, BSG 12/14-H S.

Dass der verbleibende Bundesvorstand handlungsunfähig ist, ist hierbei unschädlich, da er laut Sat-
zung trotz Handlungsunfähigkeit gerade noch die Bestellung der kommissarischen Vetretung vorneh-
men kann undmuss, § 9a Abs. 10 S. 2, 3 Bundessatzung.

Aus dem nicht disponiblen §27 Abs. 2 S. 1 BGB folgt, dass der verbleibende Bundesvorstand eine wei-
tere Handlung vornehmen kann, die Abberufung der bestellten kommissarischen Vertretung sowie
folglich die nach § 9a Abs. 10 S. 2, 3 Bundessatzung zwingende neue Bestellung einer neuen kom-
missarischen Vertretung.

Fehlen eines vom Parteitag gewählten Schatzmeisters
Dass der kommissarischen Vertretung kein vom Parteitag gewählter Schatzmeister angehört ist un-
schädlich.

Die kommissarische Vertretung wird gerade nicht vomParteitag bestellt, sondern vom verbleibenden
Bundesvorstand.

Ihr kann somitmangels Bestellung durch den Parteitag nie ein vomParteitag bestellter Schatzmeister
angehören. Dieser Mangel wäre imÜbrigen auch bei der Geschä�sführung durch einen dienstältesten
Landesvorstand oder einem vom Amtsgericht bestellten Notvorstand gegeben und kann daher nicht
für diese und gegen die kommissarische Vertretung ins Feld führen. Es ist ein Mangel, der in dieser
Ausnahmesituation nicht zu umgehen ist.

Die Festschreibung des Geschä�sbereiches Finanzen auf die Person des Schatzmeisters nach § 9a
Abs. 1 S. 2 Bundessatzung verhindert nicht, dass die kommissarische Vertretung Entscheidungen in Fi-

http://wiki.piratenpartei.de/Datei:BSG_12-14-H-S.pdf
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nanzangelegenheiten tri�tundentsprechendhandelt. Zumeinen ist die Festschreibungnichtbindend
für die kommissarische Vertretung, da diese eben nicht das Organ Bundesvorstand ist, zum anderen
würde im Falle des Rücktritts des Schatzmeisters bei einem handlungsfähig verbleibenden Bundes-
vorstand auch bei fehlen eines stellvertretenden Schatzmeisters keine automatische Handlungsunfä-
higkeit eintreten, da in diesem Fall die noch generelle Kompetenzübergangsregelung des § 9a Abs. 10
S. 1 Bundessatzung grei�. Nur wenn der Vorstand dann den Geschä�sbereich nicht zuordnet und sich
nicht selbst für handlungsunfähig erklärt, kommt er seinen Aufgaben nicht nach und die Geschä�s-
führung geht auf den dienstältesten Landesvorstand über, § 9a Abs. 11 Bundessatzung.

Satzungsrechtliche Zulässigkeit der Selbsternennung
Die Selbsternennung des restlichen Bundesvorstandes zur kommissarischen Vertretung ist auch mit
den satzungsrechtlichen Regelungen vereinbar. Die Satzung der Piratenpartei Deutschland hat in § 9a
Abs. 10 und 11 Regelungen getro�en für den Fall, dass der Bundesvorstand handlungsunfähig wird.

Beide Absätze betre�en die Bestellung einer kommissarische Vertretung der Partei, regeln jedoch un-
terschiedliche Sachverhalte.

Absatz 11 regelt den schwerwiegenderen und –wie dargestellt vorliegend nicht gegebenen – Fall, dass
der Vorstand wegen geschlossenen Rücktritts oder wegen tatsächlicher oder rechtlicher Unfähigkeit
seinen Aufgaben nachzukommen, die Geschä�e der Partei nicht mehr führen kann. Als Rechtsfolge
überträgt die Satzung indiesemFall demdienstältestenLandesvorstandkommissarischdieGeschä�e
der Partei bis zur Neuwahl des Vorstandes durch einen außerordentlichen Parteitag. Dieser Regelung
wohnen erkennbar zwei Motivationen inne:

Zum einen soll die Geschä�sführung nicht irgendwem zufallen, sondern Mitgliedern, die mit der Füh-
rung von Vorstandsgeschä�en möglichst erfahren sind, was beim dienstältesten Landesvorstand am
ehesten zu erwarten ist.

Zum zweiten soll die Geschä�sführung Mitgliedern zufallen, die - soweit möglich - demokratisch le-
gitimiert sind. Dies ist mit Blick auf die verfassungsrechtliche Verpflichtung, die innere Ordnung der
Partei nach demokratischen Grundsätzen zu gestalten, auch geboten und bei einem Landesvorstand
ebenfalls am ehesten gegeben.

Absatz 10 regelt den weniger schwerwiegenden Fall, dass der Vorstand wegen Absinkens der Mitglie-
derzahl aufweniger als fünfMitglieder oder durcheigeneFeststellung vonSatzungswegenhandlungs-
unfähig wird. Für diesen Fall hat der restliche Bundesvorstand eine kommissarische Vertretung zu er-
nennen. Es ist nicht anzunehmen, dass der Satzungsgeber beabsichtigte, in den Fällen des Absatzes 10
hinter den Fällen des Absatzes 11 zurückzubleiben, was Kompetenz und demokratische Legitimation
der kommissarischen Vertretung anbelangt.

Vielmehr ging er davon aus, dassmit dem „restlichen Bundesvorstand“, der in Absatz 10 ausdrücklich
Erwähnung findet, anders als in den Fällen des Abs. 11 noch ein Vorstandsrest existiert, der sowohl
Erfahrungmit den zu führendenGeschä�en als auch demokratische Legitimation durch dieMitglieder
der gesamtenPartei besitzt. Die damit einhergehende Eignung, die kommissarische Vertretung bis zur
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Neuwahl des Parteivorstandes zu bilden, hat der Satzungsgeber als höher eingeschätzt als die des
dienstältesten Landesvorstandes.

In dieser Konsequenz hat der Restvorstand das Recht und die Pflicht, eine kommissarische Vertre-
tung zu ernennen. Sich hierbei selbst einzusetzen und um weitere geeignete Personen zu ergänzen,
ist insoweit nicht nur zulässig, sondern mit Blick auf Struktur sowie Sinn und Zweck der gesamten
Vertretungsregelungen in Abs. 10 und 11 regelmäßig sogar geboten, um eine reibungslose Fortführung
der Parteigeschä�e bis zur Neuwahl des Vorstandes auf einem außerordentlichen Parteitag sicherzu-
stellen.

So ist auch die Aufgabe der Einberufung eines außerordentlichen Parteitages in Abs. 10 demWortlaut
nach demRestvorstand zugewiesen, obwohl in der Praxis angesichts des organisatorischen und zeitli-
chen Aufwandes kaum Fälle vorstellbar sind, in denen die Einberufung eines außerordentlichen Bun-
desparteitages vor Ernennung einer kommissarischen Vertretung überhaupt möglich ist. Auch dies
macht deutlich, dass der Satzungsgeber selbst von einer Schnittmenge zwischen Vorstandsrest und
kommissarischer Vertretung ausging.

Gesetzliche Zulässigkeit der Selbsternennung
Die teilweise Ernennung von Vorstandsmitgliedern zur kommissarischen Vertretung ist auch nicht ge-
setzeswidrig; insbesondere widerspricht sie nicht § 34 BGB.

Als Vorschri� des Vereinsrecht findet § 34 BGB – ebenso wie alle anderen Vorschri�en des Vereins-
rechts – nicht vorbehaltslos Anwendung auf poltische Parteien. Wenngleich politische Parteien über-
wiegend, so auch die Piratenpartei Deutschland, rechtlich als Verein konstruiert sind, wird das Ver-
einsrecht insofern überformt von parteienspezifischen Besonderheiten, die sich teilweise explizit aus
demParteiengesetz, teilweise als Ausfluss der verfassungsrechtlich geschütztenOrganisationsfreiheit
politischer Parteien aus Art. 21 Abs. 1 GG ergeben.

So ist politischen Parteien – obwohl Verein – der Weg zur Bestellung eines Notvorstandes durch das
Amtsgericht versperrt, welche das Vereinsrecht des BGB in § 29 üblicherweise vorsieht. Diese in Recht-
sprechung und Lehre verbreitete Au�assung, trägt der staatsferne politischer Parteien Rechnung und
verhindert, dass politischen Parteien von staatlicher Seite aus eine Führung zwangsweise verordnet
werden kann. Damit aber ist auch der im Vereinsrecht verbreitete Weg versperrt, den Restvorstand
durch Antrag ans Amtsgericht zum Notvorstand ernennen zu lassen.

Konsequenz dessen ist, dass Parteien insoweit selbst Vorsorge tre�en müssen für den Fall, dass der
VorstandderPartei handlungsunfähigwird. Der Satzungsgeber der Piratenpartei Deutschlandhat sich
in Ausübung seiner verfassungsrechtlich geschützten Gestaltungsfreiheit für die dargestellte zweistu-
fige Regelung in § 9a Abs. 10 und Abs. 11 Bundessatzung entschieden.

Eine am Wortlaut des § 34 BGB verha�ete Auslegung dahingehend, dass eine Selbsternennung des
restlichen Bundesvorstandes zur kommissarischen Vertretung im Rahmen des § 9a Abs. 10 Bundes-
satzung ein nach § 34 BGB unzulässiges Rechtsgeschä� darstellte, würde zu dem – widersinnigen –
Ergebnis führen, dass der restliche Bundesvorstand genötigt wäre, Mitglieder zur kommissarischen
Vertretung zu ernennen, die weder demokratisch legitimiert sind noch mit den Vorstandsgeschä�en
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des Bundes Erfahrung haben. Dies kann – auchmit Hinblick auf Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG und § 11 Abs. 2 S. 2
PartG – nicht die Motivation des Gesetzgebers gewesen sein.

Darüber hinaus grei� § 34 BGB auch schon seinem Regelungszweck nach nicht ein. Sinn und Zweck
des § 34BGB ist es zu verhindern, dass der vertretungsberechtigte Vorstand als Folge eines Interessen-
widerstreites Geschä�e zum eigenen Vorteil und des Vereins Nachteil tätigt. Ein solcher Fall aber liegt
bereits der Sache nicht vor, wenn der restliche Bundesvorstand sich selbst zur kommissarischen Ver-
tretung ernennt. Denn insoweit nimmt der restliche Bundesvorstand als kommissarische Vertretung
weder inhaltlich noch zeitlich weitergehende Kompetenzen wahr als jene, die ihm von der Partei in
demokratischer Entscheidung durch die Wahl zum Bundesvorstand ohnehin übertragen worden sind
und die er bei normalen Ablauf seiner Amtszeit ebenfalls ausgeübt hätte.

Diese Auslegung wird gestützt durch die höchstrichterliche Rechtsprechung des BGH zu § 25 Abs. 5
WEG. Diese von der Zielrichtung dem§ 34 BGB vergleichbare Vorschri� ist ebenfalls teleologisch zu re-
duzieren, insbesondere wenn es um die Bestellung oder Abberufung des Verwalters einer Wohnungs-
eigentümergemeinscha� geht. Gerade hierbei soll der Verwalter entgegen dem Wortlaut der Norm
auch selbst mitstimmen dürfen. (BGH http://openjur.de/u/177051.html ab Rn. 39)

Zur Unterscheidung zwischen den Rechtsgeschä�en, die § 25 Abs. 5 WEG unterfallen, von solchen, in
denen es keine Rechtfertigung für einen Ausschluß des Stimmrechts gibt, di�erenziert der BGH da-
nach, ob der Schwerpunkt der Angelegenheit in der Verfolgung privater Sonderinteressen oder in der
Wahrnehmungmitgliedscha�licher Interessen liegt (aaO, ab Rn. 41). Unter Anwendung dieser Abgren-
zungsregel auf den vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass es bei der Ernennung zur kommissarischen
Vertretung –die imÜbrigenunbezahlt arbeitet – geradeumpolitischeundorganisatorischeArbeit und
damit um die Wahrnehmung originärer mitgliedscha�licher Interessen iSd § 4 Abs. 1 Bundessatzung
handelt, für die sich die Betre�enden bereits zuvor in demokratischer Wahl erfolgreich zur Verfügung
gestellt haben und dies möglicherweise auch in Zukun� erneut tun werden.

Parteitagsprivileg
Die Bestellung der kommissarischen Vertretung durch den verbleibenden Bundesvorstand stellt auch
keinen Verstoß gegen § 9 Abs. 4 PartG dar.

§ 9 Abs. 4 PartG normiert gerade die regelmäßige Bestellung des Vorstandes.

Diese soll demParteitag als höchstemOrgan grundsätzlich vorbehalten sein und dies ist insoweit ein-
geschränkt, als dass die regelmäßige Bestellung nicht per Satzung dem Parteitag entzogen werden
kann.

Damit trägt der Gesetzgeber dem innerparteilichen Demokratiegebot nach Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG Rech-
nung.

DieBestellungeinerkommissarischenVertretung ist abergeradeeinAusnahmefall.Wennder satzungs-
und gesetzesgemäß gewählte, die Partei vertretende Vorstand diese Aufgabe nicht mehr ausfüllen
kann, weil dem rechtliche oder faktische Hürden im Weg stehen, ist es gerade im Sinne des § 9 Abs. 4
PartG, zeitig wieder einen Vorstand gemäß den Anforderungen dieser Norm zu bestellen.
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Ausnahmeregelungen für den Fall, dass faktische oder rechtliche Gründe der Geschä�sführung durch
den vom Parteitag bestellten Vorstand nach § 11 Abs. 3, 9 Abs. 4 PartG entgegenstehen, die darauf
hinwirken, dass diese Situation wiederhergestelt wird, sind also gerade im Sinne des § 9 Abs. 4 PartG.

Insofern ist die kommissarische Vertretung rechtmäßig durch den verbleibenden Bundesvorstand be-
stellt und hat rechtmäßig die Geschä�sführung der Bundespartei inne.

Antrag zu I.a)
Der Antrag ist unzulässig. Eine Feststellungsklage gegenüber einer Anfechtungsklage subsidiär und
nur stattha�, wenn eine Anfechtungsklage es nicht ist und auch nie war, BSG 2013-12-04.

Die Anfechtung der Geschä�sführung durch den BuVo wäre stattha�.

Eine solcheAnfechtungwäre aber unbegründet, dieGeschä�ewerdenderzeit satzungsgemäßvonder
kommissarischen Vertretung geführt, BSG 12/14-H S. Warum der Antragsteller dies explizit festzustel-
len beantragt erschließt sich dem Gericht nicht.

Antrag zu I.b)
Der Antrag ist unzulässig. Die Anfechtung der Beschlüsse zur Bestellung der kommissarischen Vertre-
tung wäre stattha�, allerdings wie bereits ausgeführt unbegründet.

Antrag zu I.c)
Der Antrag ist möglicherweise zulässig, jedenfalls aber unbegründet. Die kommissarische Vertretung
ist in ihrer Vertretungsberechtigung nicht beschränkt, sie muss sämtliche Geschä�e der Partei führen
und nicht nur eine Wahl eines neuen Bundesvorstands organisatorisch vorbereiten.

Antrag zu II.
Der Antrag ist unzulässig. Die Anfechtung der Beschlüsse zur Bestellung der kommissarischen Vertre-
tung wäre stattha�.

Desweiteren richtet sich der Antrag wiederum gegen den falschen Antragsgegner.

Zudemwäre der Antrag auch, wie bereits aufgeführt, unbegründet.

Antrag zu III.
DerAntrag ist nicht zulässig, eineAnfechtungsklagegegenBeschluss zurAusrichtungdesaußerordent-
lichen Bundesparteitages wäre stattha�.

Eine solche Anfechtung wäre allerdings mit der hier angeführen Feststellungsmotivation als Begrün-
dunghöchstwahrscheinlichunbegründet, derkommissarischenVertretungsteht ihremErmessennach
frei, die notwendigen Kriterien in die Planungmiteinfließen zu lassen, eine Verpflichtung zur Ausrich-
tungdesaußerordentlichenBundesparteitages zueinemkonkretenTermin istunmöglich,BSG13/14-H
S.

Auch ist der Argumentation der Antragsgegnerin zuzustimmen, dass die Teilnahme anWahlen zu den
primären Aufgaben einer Partei gehört und daher vor der internen Organisation Vorrang genießt.

http://wiki.piratenpartei.de/Datei:BSG_2013-12-04.pdf
http://wiki.piratenpartei.de/Datei:BSG_12-14-H-S.pdf
http://piraten-bsg.de/#255469868
http://piraten-bsg.de/#255469868
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Antrag zu IV.
DerAntrag istunzulässig, bei Eintreteneiner solchenKonstellationwäreeineAnfechtungderGeschä�s-
führungdurchdendannmöglicherweiseunberechtigt agierendendienstältestenLandesvorstandstatt-
ha�.

Die Feststellungsklage ist gegenüber der Anfechtungsklage gerade deswegen subsidiär, damit nicht
vorab hypothetische Fragen zu noch nicht eingetretenen undmöglicherweiser auch niemals eingetre-
tenten Ereignissen das Gericht mit Arbeit überhäufen nur weil der Antragsteller gerade der Meinung
ist, dass das Gericht mal eine Rechtsfrage rein theoretischer Natur erörtern könnte.

Antrag zu V.
Der Antrag ist zulässig, aber unbegründet. Die Geschä�sführung liegt, wie erörtert, satzungsgemäß
bei der kommissarischen Vertretung, BSG 12/14-H S.

Antrag zu VI.
Der Antrag ist unzulässig. Es fehlt an der Verletzung in einem eigenen Recht. Die Ausrichtung eines
Parteitages inkl. seiner organisatorischen Fragen ist Teil derGeschä�sführungundobliegt damit allein
der kommissarischen Vertretung, die mit dieser satzungsgemäß beau�ragt ist.

Antrag zu VII.a)
Der Antrag ist unzulässig. Es fehlt an der Verletzung in einem eigenen Recht. Zudem ist der Antrag
unbegründet. Die Mitglieder der Piratenpartei erwarten zu Recht bestimmte Standards bezüglich der
Ausstattung eines BPTs; wesentlich dabei ist die Infrastruktur bezüglich Internet, Energieversorgung,
Stream undWeiteres. Diese sind erfahrungsgemäß nur durch ein eingespieltes Orga-Team zu realisie-
ren. Daher sind Überlegungen stattha�, die dies mit einbeziehen und nicht nur auf Verfügbarkeit zum
frühestmöglichen Zeitpunkt abzielen. Ebenso sind die Mitglieder der kommissarischen Vertretung zu
wirtscha�lichem Handeln verpflichtet; auch sollen sie darauf achten, dass es den Parteimitgliedern
keine überzogenen Aufwendungen (weite Anreise, geringe Anzahl günstiger Übernachtungsmöglich-
keiten) zugemutet werden.

Antrag zu VII.b)
Der Antrag ist unzulässig. Es fehlt an der Verletzung in einem eigenen Recht, ein Anspruch auf die Aus-
wahl des frühestmöglichen Angebotes ohne Berücksichtigung anderer vernün�iger Kriterien existiert
nicht. Die kommissarischeVertretunghatbei derAuswahl einenErmessensspielraum imRahmen ihrer
Geschä�sführung, BSG 13/14-H S

Antrag zu VII.c)
Der Antrag ist unzulässig, die Feststellung einer möglicherweise durch einen Ladungsunberechtigten
erfolgten Ladung ist gegenüber einer Anfechtung der Einladung subsidiär (vgl. BSG 2012-08-09).

Antrag zu VII.d)
Der Antrag ist unzulässig, eine Anfechtung der versendeten Einladung ist stattha�.

http://wiki.piratenpartei.de/Datei:BSG_12-14-H-S.pdf
http://piraten-bsg.de/#255469868
http://wiki.piratenpartei.de/Datei:BSG_2012-08-09.pdf

